
Mitteilung über Nicht-Versetzung nur durch das
Zeugnis?
Beitrag von „Pausenbrot“ vom 17. Juni 2015 16:08

"...Schülerinnen und Schülern der Grundschule und der Sekundarstufe I, deren Versetzung
gefährdet ist, wird zum Ende des Schulhalbjahres eine individuelle
Lern- und Förderempfehlung gegeben...

(4) Ist die Versetzung einer Schülerin oder eines Schülers gefährdet, weil die Leistungen in
einem Fach abweichend von den im letzten Zeugnis erteilten Noten nicht mehr ausreichen, so
sind die Eltern schriftlich zu benachrichtigen. Auf etwaige besondere Folgen einer
Nichtversetzung der Schülerin oder des Schülers ist hinzuweisen. Hat die Schule die Eltern nicht
benachrichtigt, so kann daraus kein Anspruch auf Versetzung hergeleitet werden. Unterbleibt
die Benachrichtigung, obwohl ein Fach oder mehrere Fächer hätten abgemahnt werden
müssen, werden Minderleistungen in einem Fach bei der Versetzungsentscheidung nicht
berücksichtigt."

Heißt, dass die Eltern (wann auch immer) benachrichtigt werden müssen, vor allem wenn es im
HJ-Zeugnis nicht nach Versetzungsgefährdung aussah, oder?

1
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zeugnis/?postID=366666#post366666
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